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Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung

zum Zweiradmechatroniker und zur Zweiradmechatro nikerin

Abschnitt A: fachrichtungsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und  Fähigkeiten

Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

1 Bedienen von Fahrzeugen
und Systemen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 1)

a) Vorschriften und Hinweise zur Sicherheit und zur 
Bedienung beachten und anwenden �

b) Bedienungsanleitungen anwenden und erklären �
c) Bedienelemente von Fahrzeugen, Betriebs-

einrichtungen und Systemen sowie deren 
Schutzeinrichtungen handhaben �

d) Menüfunktionen anwenden und Informations-, 
Kommunikations-, Komfort- und Sicherheits -
systeme bedienen �

3 Messen und Prüfen an
Systemen
(§ 4 Absatz 2 Nummer 3)

a) Solldaten ermitteln, Messverfahren und Mess geräte 
auswählen �

b) Schutzmaßnahmen gegen elektrische Körper-
durchströmung und Störlichtbogen anwenden �

c) Messwerte erfassen und mit Solldaten vergleichen,
insbesondere elektrische sowie elektronische 
Größen und Signale an Bauteilen, Baugruppen und 
Systemen messen, prüfen und beurteilen �

d) elektrische Verbindungen, Leitungen und Leitungs-
anschlüsse auf mechanische Schäden sichtprüfen �

e) Funktion elektrischer Bauteile, Leitungen und 
Sicherungen prüfen �

2 Außerbetriebnehmen
und Inbetriebnehmen
von fahrzeugtechnischen
Systemen
(§ 4 Absatz 2 Nummer 2)

a) herstellerspezifische Vorgaben, Sicherheitsvor-
schriften und Schutzmaßnahmen anwenden, 
insbesondere Normen und Vorschriften für das 
elektrotechnische Arbeiten an Hochvoltfahrzeugen 
sowie Unfallverhütungsvorschriften und Regeln der
Technik �

b) erhöhtes Gefährdungspotenzial an Fahrzeugen 
erkennen �

c) Sicherheitsvorgaben für Hochvoltsysteme beach-
ten und Arbeitsbereich sichern �

d) Systeme nach Arbeitsanweisung spannungsfrei 
schalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Span-
nungsfreiheit feststellen �

e) Funktionen überprüfen und Ergebnisse dokumen-
tieren �

f) elektrotechnische Gefahren beurteilen und analy-
sieren �

g) Sicherheitsvorschriften bei Transport und Lagerung
von Batterien und Elektrofahrzeugen beachten �

h) fahrzeugtechnische Systeme in arbeitssicheren 
Wartungs- und Reparaturzustand versetzen, ins-
besondere deren explosionsgefährliche Stoffe, 
Treibstoffe, Gase, Flüssigkeiten sowie elektrische 
Spannungen beachten �

5

3

5

2
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

14

4 Durchführen von Service-
und Wartungsarbeiten
(§ 4 Absatz 2 Nummer 4)

a) Arbeits- und Sicherheitsregeln sowie Hersteller-
richtlinien beim Transport und beim Heben 
anwenden �

b) Fahrzeuge, Baugruppen und Systeme bewegen, 
abstellen, anheben, abstützen und sichern �

c) Wartungsarbeiten nach Vorgabe durchführen, 
insbesondere Betriebsflüssigkeiten kontrollieren, 
nachfüllen, wechseln und zu deren Entsorgung 
beitragen �

d) Prüf- und Reinigungsarbeiten am Fahrwerk durch-
führen �

e) mechanische und elektrische Bauteile, Baugrup-
pen und Systeme auf Verschleiß, Beschädigungen, 
Dichtheit, Lageabweichungen und Funktionsfähig-
keit prüfen �

f) Schalt- und Funktionspläne anwenden, hydrau-
lische, pneumatische und elektrische Leitungen, 
Anschlüsse und mechanische Verbindungen  
prüfen �

g) Drücke an pneumatischen und hydraulischen 
Systemen messen und einstellen �

h) Prüfanweisungen anwenden �
i) Funktionskontrollen durchführen und Fehler-

speicher auslesen �
j) Arbeitsschritte sowie Prüf- und Messergebnisse 

dokumentieren �
k) Werterhaltung beim Umgang mit Fahrzeugen und 

Betriebseinrichtungen berücksichtigen �

f) Messzeuge zum Messen und Prüfen von Längen, 
Winkeln und Flächen auswählen und anwenden �

g) Längen, insbesondere mit Messschiebern, Mess-
schrauben und Messuhren, messen, Einhaltung 
von Toleranzen und Passungen prüfen �

h) Werkstücke mit Winkeln, Grenzlehren und Gewin-
delehren prüfen �

i) physikalische Größen, insbesondere Drücke und 
Temperaturen, messen und prüfen �

j) Prüfergebnisse dokumentieren �

k) Funktion von Schutz- und Potenzialausgleichs-
leitern prüfen und beurteilen �

l) Isolationswiderstände messen und beurteilen �
2

5 Diagnostizieren von 
Fehlern und Störungen 
an Fahrzeugen und 
Systemen
(§ 4 Absatz 2 Nummer 5)

a) Kundenbeanstandungen nachvollziehen, eingren-
zende Kundenbefragung durchführen, Funktionen 
überprüfen und Diagnosewege festlegen �

b) Schäden und Funktionsstörungen an mechani-
schen, elektrischen, elektronischen, mechatroni-
schen, pneumatischen und hydraulischen Syste-
men sowie an deren Vernetzung feststellen �

c) Fehlerursachen bestimmen �
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

8

20

d) Prüfprotokolle erstellen und Ergebnisse dokumen-
tieren �

e) Steuerungs-, Komfort- und Beleuchtungssysteme 
prüfen, beurteilen und nach Kundenwünschen 
parametrieren, Ergebnisse dokumentieren �

f) Rahmen, Radaufhängung, Räder und Bremsen 
auf Verschleiß und Schäden, insbesondere Unfall-
schäden, prüfen �

g) Antriebs- und Kraftübertragungssysteme auf 
Verschleiß und Schäden prüfen �

h) Fahrwerksgeometrie unter Berücksichtigung von 
Herstellerangaben prüfen �

i) Rahmen mit Mess- und Prüfzeugen vermessen �

6 Demontieren, Reparieren
und Montieren von 
Bauteilen, Baugruppen
und Systemen
(§ 4 Absatz 2 Nummer 6)

a) Bauteile, Baugruppen und Systeme außer Betrieb 
nehmen, demontieren, zerlegen, sicherheits- und 
gesundheitsgefährdende Stoffe identifizieren, auf 
Wiederverwendbarkeit prüfen �

b) demontierte Bauteile und Baugruppen Systemen 
zuordnen und auf Vollständigkeit prüfen �

c) Bauteile und Baugruppen reinigen, konservieren 
und lagern �

d) Bauteile, Baugruppen und Systeme fügen, ins-
besondere Schraubverbindungen unter Beachtung 
der Teilefolge und des Drehmomentes herstellen �

e) Bauteile, Baugruppen und Systeme montieren, in 
Betrieb nehmen sowie auf Funktion und Form-
genauigkeit prüfen �

f) Oberflächen für den Korrosionsschutz vorbereiten, 
Korrosionsschutz ergänzen und erneuern �

g) Lage von Bauteilen und Baugruppen prüfen, 
Lageabweichungen messen �

h) Bezugslinien, Bohrungsmitten und Umrisse unter 
Berücksichtigung der Werkstoffeigenschaften 
anreißen und körnen, Bauteile und Halbzeuge 
trennen und umformen �

i) Maschinenwerte von handgeführten und ortsfesten 
Maschinen bestimmen und einstellen; Werkstücke 
und Bauteile bohren und senken �

j) Innen- und Außengewinde herstellen und instand 
setzen �

k) elektrische Verbindungen und Anschlüsse herstel-
len, überprüfen, instand setzen und dokumentieren �

l) verschleißbehaftete Baugruppen und Systeme, 
insbesondere Bremsen, instand setzen �

m) Reifen und Laufräder demontieren und montieren �
n) Werkstücke unter Berücksichtigung von Werkstoff- 

und Maschineneigenschaften bearbeiten und der 
Weiterverarbeitung zuführen �

o) Räder und ihre Bauteile nach Herstellervorgaben 
instand halten �

p) Rahmen, Radaufhängung und deren Lagerung 
demontieren, montieren und einstellen �

2
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

11

19. bis 42.
Monat

16

q) Reparaturmaßnahmen nach Diagnose ableiten, 
Reparaturverfahren umsetzen �

r) elektrische Systeme montieren und anschließen, 
auf Funktion prüfen und Sicherheit gewährleisten �

s) elektronische, mechanische, mechatronische, 
pneumatische und hydraulische Systeme, Bau-
gruppen und Bauteile instand setzen �

t) elektromotorische Antriebe prüfen, Fehler erken-
nen und auswerten, Systeme instand setzen �

u) Ladestromsysteme und Energiespeichersysteme 
sowie deren Steuerung und Regelung prüfen und 
anschließen, schadhafte Komponenten ersetzen �

v) Fahrwerk einstellen �
w) Dämpfer- und Bremssysteme mit Betriebsflüssig-

keit befüllen und entlüften �
x) Korrosionsschutz und Oberflächenbeschichtung 

wiederherstellen �

7 Betriebliche und tech -
nische Kommunikation
(§ 4 Absatz 2 Nummer 7)

a) betriebliches Informationssystem zum Bearbeiten 
von Arbeitsaufträgen anwenden und zur Beschaf-
fung von technischen Unterlagen und Informatio-
nen nutzen �

b) Gespräche situationsgerecht führen, Sachverhalte 
darstellen sowie englische Fachausdrücke ver-
wenden �

c) Kommunikation mit Kunden sowie mit voraus-
gehenden und nachfolgenden Funktionsbereichen 
sicherstellen �

d) Datenträger handhaben und Datenschutz beach-
ten; digitale und analoge Mess- und Prüfdaten 
lesen �

e) Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und Baugruppen 
identifizieren �

f) Zeichnungen lesen und anwenden, Skizzen anferti-
gen �

g) Instandsetzungs-, Montage-, Inbetriebnahme- und 
Betriebsanleitungen, Kataloge, Tabellen sowie 
Diagramme lesen und anwenden �

h) Schaltpläne, Stromlaufpläne, Anschlusspläne, 
Anordnungspläne und Funktionspläne lesen und 
anwenden, technische Informationen interpretie-
ren, aufbereiten, vermitteln und präsentieren �

i) Kundenwünsche und Informationen entgegenneh-
men, bewerten und nach Vorgaben berücksichti-
gen �

j) Kunden über Herstellervorgaben zur Instandhal-
tung informieren �

k) Kunden in die Bedienung von Zubehör und Zusatz-
einrichtungen nach Herstellervorgaben einweisen, 
auf Sicherheitsregeln und Vorschriften hinweisen �

l) Bedienelemente erläutern �
m) Updates durchführen �
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

8

n) Vorschriften und Richtlinien zur Betriebs- und 
Verkehrssicherheit anwenden �

o) Kunden auf Instandsetzungs- und Wartungsarbei-
ten sowie auf weitere Serviceleistungen hinweisen �

p) externe Informationssysteme und Wissensdaten-
banken nutzen �

q) Service-Informationen auch aus englischsprachi-
gen Unterlagen entnehmen und anwenden �

r) Richtlinien für Garantie, Kulanz und Sachmängel-
haftung beachten �

s) betriebliche Informationssysteme und technische 
Geräte aktualisieren �
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

24

1 Herstellen und Anpassen
von Fahrrädern
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1)

a) Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung der Ergo-
nomie und des Verwendungszwecks durchführen �

b) Kunden über Angebot und Möglichkeiten beraten; 
Rahmen und Komponenten auswählen, Kostenvor-
anschlag erstellen �

c) Bauteile durch unlösbare Fügetechniken herstellen 
und instand setzen �

d) Bohrungen, insbesondere Lagersitze und Führun-
gen, durch Rundreiben und Fräsen auf Passungs-
durchmesser bearbeiten �

e) Speichenräder herstellen, insbesondere aufbauen, 
einspeichen und zentrieren �

f) Fahrzeugbauteile durch Schrauben, Kleben, Nie-
ten, Pressen, Klemm- und Steckverbindungen 
montieren �

g) Kraftübertragungssysteme herstellen �
h) Beleuchtungssysteme installieren und einstellen �
i) Systeme, insbesondere mechanische und elektro-

nische Schaltanlagen, Antriebe, Bremssysteme 
und Fahrwerkskomponenten, nach Kundenbedarf 
und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben 
anpassen �

j) Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen 
kontrollieren �

k) Montagearbeit und Herstellung kontrollieren, 
Nachbesserung durchführen und dokumentieren �

l) Fahrzeug zur Kundenübergabe vorbereiten �
m) Kunden in die Bedienung einweisen, auf Vorschrif-

ten hinweisen und Übergabe protokollieren �

Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung
Fahrradtechnik
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

4

2

4

2 Durchführen von Service-
und Wartungsarbeiten
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2)

a) Wartungspläne zuordnen �
b) Einstellarbeiten an Systemen der Fahrradtechnik 

durchführen �
c) Messergebnisse auswerten �

4 Diagnostizieren von 
Fehlern und Störungen an
Fahrzeugen und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4)

a) Bremssysteme prüfen und beurteilen �
b) Kapazitätsmessung an Energiespeichersystemen 

durchführen, beurteilen und dokumentieren �
c) elektronische Antriebssysteme prüfen, beurteilen 

und dokumentieren �
d) elektronische Schaltsysteme prüfen, beurteilen und 

dokumentieren �
e) elektronische Verbindungen und Leitungen über-

prüfen, insbesondere an Aktoren, Sensoren und 
Steuergeräten �

3 Durchführen von Um- und
Nachrüstarbeiten
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3)

a) Bauteile, insbesondere Schalt-, Brems- und Be-
leuchtungsanlagen, nachrüsten unter Beachtung 
gesetzlicher Vorschriften und Herstellervorgaben �

b) Zubehör, insbesondere Kindersitze, Anhänger und 
Komfortsysteme, nachrüsten unter Beachtung 
gesetzlicher Vorschriften und Herstellervorgaben �

8

5 Demontieren, Reparieren
und Montieren von 
Bauteilen, Baugruppen
und Systemen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 5)

a) Instandsetzungsverfahren unter Berücksichtigung 
der Materialeigenschaften auswählen �

b) Zusatzantriebssysteme instand setzen �
c) Schaltsysteme, insbesondere Ketten- und Naben-

schaltungen, instand setzen �
d) Energieversorgungssysteme und Beleuchtungs-

systeme instand setzen �
e) Rahmen, Gabeln und Ausfallenden unter Berück-

sichtigung von Herstellerangaben richten �
f) Speichenräder instand setzen �
g) Federungs- und Dämpfersysteme warten und 

einstellen �
h) Mehrgelenk- und Lagersysteme instand setzen �
i) Funktionsprüfung durchführen �

4

6 Durchführen von 
logistischen Maßnahmen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 6)

a) Bestellungen von Waren veranlassen �
b) Warenannahme durchführen �
c) Waren einlagern und auftragsbezogen bereitstellen �
d) Waren und Warenlandschaften im Verkaufsraum 

arrangieren, präsentieren und pflegen �
e) Produkte aus den Bereichen Service und Dienst-

leistung präsentieren �
f) Waren aus- und kennzeichnen �

7 Verkauf von Waren und
Dienstleistungen
(§ 4 Absatz 3 Nummer 7)

a) Verkaufsgespräche führen; Kunden über den Nut-
zen der angebotenen Waren und Dienstleistungen 
beraten �

b) Reparaturaufträge, Angebote und Kostenvoran-
schläge erstellen �
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

14

c) verkaufte Waren registrieren, Angebote, Aufträge, 
Lieferscheine, Kaufbelege und Rechnungen erstellen �

d) Kunden zu Gewährleistung und Garantie infor-
mieren, Kulanzmöglichkeiten prüfen �

e) Gewährleistungs-, Garantie- und Kulanzabwicklun-
gen vorbereiten �

f) Kunden die durchgeführten Arbeiten erläutern, 
Leistungen abrechnen �

g) Zahlungsverkehr mit Kunden abwickeln �
h) Transportfähigkeit herstellen, Produkte übergeben �
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

8

1 Durchführen von Service-
und Wartungsarbeiten
(§ 4 Absatz 4 Nummer 1)

a) Wartungspläne zuordnen �
b) Prüf-, Reinigungs- und Einstellarbeiten an Fahr-

zeugen und Systemen, insbesondere am Motor, 
Vergaser, Einspritzsystem und Abgassystem, 
durchführen �

c) Messergebnisse auswerten �
d) Fahrzeug zur Kundenübergabe vorbereiten �

Abschnitt C: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung
Motorradtechnik

12

2 Diagnostizieren von 
Fehlern und Störungen an
Fahrzeugen und Systemen
(§ 4 Absatz 4 Nummer 2)

a) Sichtprüfung an Rahmen, Antriebsstrang, Fahr-
werkselementen, Bremsen, Bereifung, Verbren-
nungsmotoren, Gemischaufbereitungssystem, 
Abgassystem und Kraftübertragung durchführen �

b) Diagnosetester, Fehlersuchprogramme, Hersteller-
information und Datenbanken anwenden sowie 
Hotline und Onlinediagnose nutzen und durch-
führen �

c) elektronische Verbindungen und Leitungen über-
prüfen, insbesondere an Aktoren, Sensoren und 
Steuergeräten �

d) elektrische und elektronische Bauteile, Baugrup-
pen und Systeme prüfen und beurteilen, insbeson-
dere Managementsysteme �

e) Fehler an Signalübertragungssystemen ermitteln �
f) Vergaser, Einspritzsysteme, Antriebsaggregate 

einschließlich Motormanagementsystemen, Abgas-
systemen und Nebenaggregaten prüfen und beur-
teilen �

g) Schaltgetriebe und Automatikgetriebe prüfen und 
beurteilen �

h) Brems-, Fahrwerks-, Federungs-, Dämpfungs- und 
Niveauregulierungssysteme prüfen und beurteilen �

i) Rahmen und Fahrwerk vermessen �
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

19

3 Demontieren, Reparieren
und Montieren von 
Bauteilen, Baugruppen
und Systemen
(§ 4 Absatz 4 Nummer 3)

a) Motor aus- und einbauen �
b) Motor zerlegen, reinigen und Bauteile vermessen 

so wie Bauteile für die weitere Bearbeitung vorbe-
reiten �

c) beschädigte Bauteile ersetzen und Motor komplet-
tieren sowie auf Funktion prüfen �

d) Vergaser, Einspritzsysteme, Motormanagement-
systeme, Abgassysteme und Nebenaggregate von 
Motoren instand setzen und auf Funktion prüfen �

e) Kraftübertragung, Sekundärantriebe, Schalt-
getriebe, Automatikgetriebe und Endantriebe 
instand setzen und auf Funktion prüfen �

f) Brems-, Fahrwerks-, Federungs-, Dämpfungs- und 
Niveauregulierungssysteme instand setzen und auf 
Funktion prüfen �

g) Karosserie- und Fahrzeugteile instand setzen �
h) Komfort- und Sicherheitssysteme sowie Regel- 

und Steuerkreise instand setzen �
i) Hochvoltkomponenten ersetzen �
j) elektrische Leitungsverbindungen, optoelektro-

nische Datenkommunikationsleitungen sowie 
Datenkommunikations- und Managementsysteme 
instand setzen �

6

4 Durchführen von Aus-,
Um- und Nachrüstarbeiten
(§ 4 Absatz 4 Nummer 4)

a) Umbaumaßnahmen nach Kundenwünschen durch-
führen und dabei Rechtsvorschriften einhalten �

b) leistungsreduzierende und -steigernde Maßnah-
men durchführen �

c) Zubehör und Zusatzeinrichtungen unter Beachtung 
von Fahrzeugtyp und Kundenbedarf auswählen, 
anpassen, ändern, anschließen und einstellen �

d) Fahrwerk und Fahrwerkkomponenten abstimmen �

8

6 Herstellen von Fahrzeugen
und Bauteilen
(§ 4 Absatz 4 Nummer 6)

a) Bedienungseinrichtungen unter Berücksichtigung 
von speziellen Kundenanforderungen anfertigen, 
ändern, anpassen und montieren �

b) Baugruppen und Bauteile unter Beachtung von 
besonderen Einsatzbedingungen herstellen, 
anpassen, ändern, montieren �

c) Fahrzeugteile herstellen �
d) hergestellte Bedienungseinrichtungen, Baugruppen 

und Bauteile auf Funktion prüfen �

3

5 Untersuchen von Fahr -
zeugen nach rechtlichen
Vorgaben und Richtlinien
(§ 4 Absatz 4 Nummer 5)

a) Fahrzeuge für gesetzlich vorgeschriebene Prüfun-
gen vorbereiten �

b) Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen 
überprüfen, Mängel dokumentieren und Maßnah-
men zu ihrer Beseitigung einleiten �

c) Soll- und Istwerte unter Anwendung der Diagnose-
systeme ermitteln, Einstellwerte erfassen, Einstel-
lungen durchführen und Ergebnisse dokumentieren �

d) Fahrzeuge untersuchen sowie herstellerspezifische 
Vorgaben, Normen und zweiradspezifische Beson-
derheiten beachten �
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1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

4

7 Verkauf von Waren und
Dienstleistungen
(§ 4 Absatz 4 Nummer 7)

a) Kundenbedarf und Kundenwünsche erkennen, 
beraten und umsetzen �

b) Kunden bezüglich der technischen Machbarkeit 
unter besonderer Berücksichtigung von techni-
schen Regeln, Normen und Gesetzen informieren 
und beraten �

c) Teilebeschaffungen nach Kundenauftrag vorberei-
ten und durchführen sowie Warenannahme, 
-lagerung und -bereitstellung durchführen �

d) technischen Zustand von Fahrzeugen ermitteln 
und dokumentieren �

e) Reparaturaufträge, Angebote, Kostenvoranschläge 
und Rechnungen erstellen �

f) Kunden die durchgeführten Arbeiten und erbrach-
ten Leistungen erläutern sowie Zahlungsverkehr 
mit Kunden abwickeln �

g) Fahrzeug dem Kunden übergeben �

P
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5

Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

1 Berufsbildung, Arbeits-
und Tarifrecht
(§ 4 Absatz 5 Nummer 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbeson-
dere Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären �

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag nennen �

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen �
d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen �
e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbilden-

den Betrieb geltenden Tarifverträge nennen �

2 Aufbau und Organisation
des Ausbildungsbetriebes
(§ 4 Absatz 5 Nummer 2)

a) Aufbau und Aufgabe des Ausbildungsbetriebes 
erläutern �

b) Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebes wie 
Beschaffung, Fertigung, Absatz und Verwaltung 
erklären �

c) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und seiner 
Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen, 
Berufs vertretungen und Gewerkschaften nennen �

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der 
betriebsverfassungs- oder personalvertretungs-
rechtlichen Organe des Ausbildungsbetriebes 
beschreiben �
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Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 42.
Monat

3 Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit
(§ 4 Absatz 5 Nummer 3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zur 
Vermeidung der Gefährdung ergreifen �

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfall-
verhütungsvorschriften anwenden �

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie 
erste Maßnahmen einleiten �

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes 
anwenden; Verhaltensweisen bei Bränden 
beschrei ben und Maßnahmen der Brandbekämp-
fung ergreifen �

8

6

4 Umweltschutz
(§ 4 Absatz 5 Nummer 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen 
im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbe-
sondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil-
dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umwelt-
schutz an Beispielen erklären �

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen 
des Umweltschutzes anwenden �

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umwelt-
schonenden Energie- und Materialverwendung 
nutzen �

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Entsorgung zuführen �

5 Planen und Vorbereiten
von Arbeitsabläufen sowie
Kontrollieren und 
Bewerten von Arbeits -
ergebnissen
(§ 4 Absatz 5 Nummer 5)

a) Arbeitsschritte und -abläufe planen und festlegen �
b) Werkstoffe, Betriebsmittel und Hilfsstoffe ermitteln �
c) Teilebedarf, Material, Werkzeuge und Hilfsmittel 

auftragsbezogen anfordern, bereitstellen und 
dokumentieren �

d) Zeitbedarf ermitteln �
e) Arbeitsplatz unter Berücksichtigung des Arbeits-

auftrages vorbereiten �
f) Arbeitsergebnisse durch Soll-Ist-Wertvergleiche 

kontrollieren, dokumentieren und Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeitsergebnisse vorschlagen �

g) Sicherheitshinweise der Hersteller, insbesondere 
bei Kraftfahrzeugen mit alternativen Antrieben, 
beachten �

h) Fahrzeugübergabe vorbereiten �
i) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung des Arbeits-

auftrages, der Instandhaltungsvorgaben, der 
Einbauanleitungen, der personellen und tech-
nischen Gegebenheiten planen, kontrollieren und 
bewerten �

j) Prüfmittel ermitteln sowie deren Einsatz abstimmen �
k) Schäden an angrenzenden Bauteilen und Bau-

gruppen erkennen, protokollieren und Maßnahmen 
zur Beseitigung der Schäden einleiten �

l) Arbeit im Team planen, Aufgaben aufteilen und 
Ergebnisse der Zusammenarbeit auswerten �

während 
der  gesamten
Ausbildung
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6

6

6 Durchführen von qualitäts-
sichernden Maßnahmen
(§ 4 Absatz 5 Nummer 6)

a) Prüfverfahren und Prüfmittel anforderungsbezogen 
anwenden �

b) Ursachen von Fehlern und Qualitätsmängeln 
systematisch suchen, zu ihrer Beseitigung bei-
tragen, Arbeiten dokumentieren �

c) Qualitätsmanagementsystem des Betriebes 
anwen den �

d) Prüf- und Wartungsfristen von Betriebs- und 
Prüfmitteln beachten sowie Maßnahmen einleiten �

e) Verfahrensabläufe für Rückrufmaßnahmen oder 
Nachbesserungen beachten und anwenden �

f) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeits-
vorgängen im eigenen Arbeitsbereich beitragen �

g) Ursachen von Fehlern und Mängeln im Arbeits-
prozess systematisch suchen, bewerten, besei-
tigen und dokumentieren sowie Folgen von 
Fehlern und Mängeln abschätzen �

h) eigene und von anderen erbrachte Arbeitsergeb-
nisse überprüfen, bewerten und protokollieren �

Angekreuzte Positionen vermittelt:

Ausbilder: .........................................................................................

Auszubildender: .........................................................................................

Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der Ausbilder zusammen mit dem Auszubildenden alle Positionen der Liste
durch gehen. Positionen, die dem Auszubildenden gründlich erklärt worden sind und die er – wo es sich um Tätigkeiten 
han delt – aufgrund dieser Unterweisung geübt hat, erhalten in den dafür vorgesehenen kleinen Kästchen der entsprechenden
 Spalte ein Kreuz.

Danach bestätigen Ausbilder und Auszubildender durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten Positionen tatsächlich
vermittelt worden sind.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU (Standard Offsetdruck 2006)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


	Ausbildungsbetrieb: 
	undefined: 
	Auszubildender: 
	Unterschrift: 
	Unterschrift_2: 
	Datum: 
	FirmenstempelUnterschrift: 
	1: 
	5: 
	2: 
	3: 
	3, h fahrzeugtechnische Systeme in arbeitssicheren Wartungs- und Reparaturzustand versetzen, ins- besondere deren explosionsgefährliche Stoffe, Treibstoffe, Gase, Flüssigkeiten sowie elektrische Spannungen beachten: 
	Messen und Prüfen an Systemen § 4 Absatz 2 Nummer 3: 
	2, 5: 
	1, Row 1: 
	4, Row 1: 
	4, Row 1_2: 
	4, k Funktion von Schutz- und Potenzialausgleichs- leitern prüfen und beurteilen l Isolationswiderstände messen und beurteilen: 
	4: 
	Diagnostizieren von Fehlern und Störungen an Fahrzeugen und Systemen § 4 Absatz 2 Nummer 5: 
	2, 14: 
	14, a Kundenbeanstandungen nachvollziehen, eingren- zende Kundenbefragung durchführen, Funktionen überprüfen und Diagnosewege festlegen b Schäden und Funktionsstörungen an mechani- schen, elektrischen, elektronischen, mechatroni- schen, pneumatischen und hydraulischen Syste- men sowie an deren Vernetzung feststellen c Fehlerursachen bestimmen: 
	2, a Kundenbeanstandungen nachvollziehen, eingren- zende Kundenbefragung durchführen, Funktionen überprüfen und Diagnosewege festlegen b Schäden und Funktionsstörungen an mechani- schen, elektrischen, elektronischen, mechatroni- schen, pneumatischen und hydraulischen Syste- men sowie an deren Vernetzung feststellen c Fehlerursachen bestimmen: 
	1, Row 1_2: 
	8: 
	8, h Fahrwerksgeometrie unter Berücksichtigung von Herstellerangaben prüfen i Rahmen mit Mess- und Prüfzeugen vermessen: 
	Demontieren, Reparieren und Montieren von Bauteilen, Baugruppen und Systemen § 4 Absatz 2 Nummer 6: 
	2, 20: 
	1, Row 1_3: 
	4, Row 1_3: 
	Betriebliche und tech - nische Kommunikation § 4 Absatz 2 Nummer 7: 
	16, 11: 
	1, Row 1_4: 
	4, Row 1_4: 
	1_2: 
	4, Row 1_5: 
	2_2: 
	Durchführen von Service- und Wartungsarbeiten § 4 Absatz 3 Nummer 2: 
	4, a Wartungspläne zuordnen b Einstellarbeiten an Systemen der Fahrradtechnik durchführen c Messergebnisse auswerten: 
	3_2: 
	Durchführen von Um- und Nachrüstarbeiten § 4 Absatz 3 Nummer 3: 
	4, a Bauteile, insbesondere Schalt-, Brems- und Be- leuchtungsanlagen, nachrüsten unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften und Herstellervorgaben b Zubehör, insbesondere Kindersitze, Anhänger und Komfortsysteme, nachrüsten unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften und Herstellervorgaben: 
	4_2: 
	4, Row 3: 
	5_2: 
	4, Row 4: 
	6: 
	4, Row 5: 
	Verkauf von Waren und Dienstleistungen § 4 Absatz 3 Nummer 7: 
	4, a Verkaufsgespräche führen; Kunden über den Nut- zen der angebotenen Waren und Dienstleistungen beraten b Reparaturaufträge, Angebote und Kostenvoran- schläge erstellen: 
	4, a Verkaufsgespräche führen; Kunden über den Nut- zen der angebotenen Waren und Dienstleistungen beraten b Reparaturaufträge, Angebote und Kostenvoran- schläge erstellen_2: 
	1, Row 1_5: 
	4, Row 1_6: 
	14: 
	1_3: 
	Durchführen von Service- und Wartungsarbeiten § 4 Absatz 4 Nummer 1: 
	4, a Wartungspläne zuordnen b Prüf-, Reinigungs- und Einstellarbeiten an Fahr- zeugen und Systemen, insbesondere am Motor, Vergaser, Einspritzsystem und Abgassystem, durchführen c Messergebnisse auswerten d Fahrzeug zur Kundenübergabe vorbereiten: 
	2_3: 
	4, Row 2: 
	3_3: 
	4_3: 
	4, Row 1_7: 
	4, Row 2_2: 
	5_3: 
	4, Row 3_2: 
	6_2: 
	4, Row 4_2: 
	7: 
	4, Row 1_8: 
	1_4: 
	2_4: 
	4, Row 1_9: 
	3_4: 
	4_4: 
	5_4: 
	6_3: 
	6, Row 1: 
	6_4: 
	vermittelt: 
	6_5: 
	6, Row 1_2: 
	Auszubildender_2: 


